
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 21. November 2016 

 
 

Mandantenbrief November 2016 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 
 

Lohn und Gehalt 
 
· Keine Hochrechnung von illegal gezahltem Arbeitsentgelt auf ein Bruttoarbeitsentgelt 

 
 Einkommensteuer 
 

· Ortsübliche Bruttomiete gilt als Vergleichswert bei verbilligter Überlassung von Wohn-
raum 

· Kompensation des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung durch Investitionsabzugsbe-
trag 
 

Umsatzsteuer 
 

· Gutschriftempfänger schuldet unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer 
· Kein voller Vorsteuerabzug aus Aufwendungen für einen Ferrari 

 
Erbschaft und Schenkungsteuer 

· Gleicher Freibetrag für beschränkt und unbeschränkt Erbschaftsteuerpflichtige 
 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung November 2016 und Dezember 2016 
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.11.20161 12.12.20161 

Umsatzsteuer 10.11.20162 12.12.20163 
Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

14.11.2016 15.12.2016 

07.11.2016 09.12.2016 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

entfällt 12.12.2016 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.12.2016 
Gewerbesteuer 15.11.2016 entfällt 
Grundsteuer 15.11.2016 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

18.11.2016 15.12.2016 

11.11.2016 09.12.2016 

Sozialversicherung6 
 

28.11.2016 28.12.2016 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapital-
ertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zu-

ständige Finanzamt abzuführen. 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2016/23.12.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 



 

Allgemein 
Jahresabschluss 2015 muss bis zum Jahresende 2016 veröffentlicht werden 
Unternehmen, die ihren Jahresabschluss veröffentlichen müssen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spä-
testens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Ge-
schäftsjahres offengelegt werden. 
Diese Unternehmen müssen mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse 
nicht einreichen. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen 
zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme bis 350.000 EUR, Umsatz-
erlöse bis 700.000 EUR und durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz 
Erleichterungen vor: 
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen 
bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhält-
nissen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu 
den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft). Zusätzlich können in be-
sonderen Fällen Angaben nötig sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiederspiegelt. 
Zudem werden Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss einge-
räumt. 
Zwischen Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungsle-
gungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz kann gewählt werden. Die elektroni-
sche Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers ist auch für die Hin-
terlegung vorgeschrieben. 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KG von 
Amts wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31. Dezember 2014 begonnene 
Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. 
Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einrei-
chung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 
 

Lohn und Gehalt 
Keine Hochrechnung von illegal gezahltem Arbeitsentgelt auf ein Bruttoarbeitsentgelt 
zur Berechnung von Sozialkassenbeiträgen 
Der Beklagte, ein Verlegebetrieb, hatte (wie eine Prüfung des Hauptzollamts ergeben hatte) 
möglicherweise Teile des Lohns schwarz an seine Arbeitnehmer gezahlt. Der Kläger, eine 
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien zur Einziehung von Sozialkassenbeiträ-
gen, verlangte von dem Beklagten die Zahlung von Beiträgen nach den Sozialkassentarifver-
trägen des Baugewerbes, die er aufgrund eines hochgerechneten Bruttolohns errechnet hat-
te. 
Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht feststellte. Der Beitrag errechnet sich nach dem 
Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe aus einem Prozentsatz der 
Bruttolohnsumme, die sich nach steuerrechtlichen Grundsätzen richtet. Unter der Bruttolohn-
summe ist auch die vom Arbeitgeber geschuldete Vergütung anzusehen, unabhängig davon, 
ob diese tatsächlich gezahlt wurde. Die sogenannte Nettolohnfiktion aus dem Sozialversiche-
rungsrecht, nach der das Arbeitsentgelt um die darauf entfallenden Steuern und den Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag hochgerechnet wird, findet hier aber keine Anwendung. Der 
geltend gemachte Anspruch ist kein sozialversicherungsrechtlicher Anspruch. Eine analoge 
Anwendung kommt nicht in Betracht, da keine Regelungslücke vorliegt. Die Tarifvertragspar-
teien haben sich eindeutig für eine am Steuerrecht orientierte Lösung entschieden. Auch 
Nachweisschwierigkeiten und mögliche Wettbewerbsverzerrungen rechtfertigen keine analo-
ge Anwendung des Nettolohnprinzips. 



 
Einkommensteuer 
Ortsübliche Bruttomiete gilt als Vergleichswert bei verbilligter Überlassung von 
Wohnraum 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Fall, der das Jahr 2011 betraf, über den Ver-
gleichsmaßstab einer verbilligten Wohnungsüberlassung zu entscheiden. Im Streitjahr konn-
ten Werbungskosten nur dann uneingeschränkt in voller Höhe abgezogen werden, wenn der 
Mietpreis mindestens 75 % der ortsüblichen Miete betrug. Bei Mietpreisen darunter war in 
bestimmten Fällen die Miete in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. 
Das hatte zur Folge, dass der Werbungskostenabzug beschränkt war. 
Das Finanzgericht Düsseldorf legte im vorangegangenen Verfahren bei dem Vergleich der 
ortsüblichen Miete mit der tatsächlichen Miete die Netto-Kaltmieten zugrunde. Der BFH, der 
den Fall abschließend klären musste, folgte dem nicht. 
Der BFH hat in seiner Entscheidung auf die ortsübliche Bruttomiete, also die Kaltmiete zu-
züglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Nebenkosten, als Ver-
gleichsgröße abgestellt. 
Hinweis:  
Ab 2012 erfolgt bei einer auf Dauer angelegten Vermietung zu Wohnzwecken eine Kür-
zung des Werbungskostenabzugs nur, wenn die tatsächliche Miete weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete ausmacht. 
Bitte überprüfen Sie daher für Ihre Vermietungen die Miethöhe nach dieser Maßgabe 
zum Jahresende! 

Kompensation des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung durch 
Investitionsabzugsbetrag 
Zur Minderung eines Betriebsprüfungs-Mehrergebnisses kann ein zusätzlicher Investitions-
abzugsbetrag gebildet werden. Voraussetzung ist, dass eine Investitionsabsicht nachgewie-
sen wird. Es muss also am Bilanzstichtag des Abzugsjahres die Absicht bestanden haben, 
ein begünstigtes Wirtschaftsgut anzuschaffen oder herzustellen. 
Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags stellt ein Wahlrecht dar. Ein solches Wahlrecht 
kann bis zur Bestandskraft der Steuerveranlagung ausgeübt werden. Damit bestätigt der 
Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung zur Rechtslage bis 2015 entgegen der 
Verwaltungsauffassung. 
Die Rechtslage hat sich ab 2016 geändert. Der Nachweis einer Investitionsabsicht und einer 
späteren betrieblichen Nutzung wird nicht mehr ausdrücklich im Gesetz gefordert. 
 
Keine doppelte Haushaltsführung bei Wegezeiten von etwa einer Stunde 
Finanzgericht Baden-Württemberg, 1-K-3229/14, Mitteilung vom 10.10.2016 
Das FG Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine doppelte Haushaltsführung steuer-
lich nicht anerkannt wird, wenn die regelmäßigen Fahrzeiten zwischen dem eigenen Haus-
stand des Steuerpflichtigen und seinem Arbeitsplatz etwa eine Stunde betragen. 
 

Umsatzsteuer 
Aufteilung der Vorsteuer bei Zuordnung eines Gebäudes zu teils steuerpflichtigen und 
teils steuerbefreiten Umsätzen 
Der Gerichtshof der Europäischen Union äußert sich grundlegend zur Aufteilung der abzugs-
fähigen Vorsteuer für den Fall, dass eine Gebäudenutzung nur zum teilweisen Vorsteuerab-
zug berechtigt: 
Die Aufwendungen zur Errichtung, Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung eines Gebäudes 
sind den zum Vorsteuerabzug berechtigenden und den nicht zum Vorsteuerabzug berechti-
genden Umsätzen zuzuordnen. 



 
Kann keine eindeutige Zuordnung erfolgen, ist eine Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel 
vorzunehmen. Alternativ kann auch ein Flächenschlüssel zugrunde gelegt werden, wenn er 
zu einem präziseren Zuordnungsergebnis führt. 
Diese Grundsätze stehen im Widerspruch zum deutschen Umsatzsteuerrecht. Danach ist die 
Verteilung der Vorsteuerbeträge nach dem Umsatzschlüssel nur dann durchzuführen, wenn 
keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Die Verteilungsregelung nach deut-
schem Umsatzsteuerrecht verletzt aber EU-Recht insoweit nicht, als sie zu einer präziseren 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge führt. 
Eine Nutzungsänderung des Gebäudes zieht auch die Änderung des angewendeten Vertei-
lungsschlüssels nach sich. 

Gutschriftempfänger schuldet unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer 
Wer in einer Rechnung Umsatzsteuer ausweist, obwohl die Lieferung oder sonstige Leistung 
nicht erbracht wurde (sog. Scheinrechnung), schuldet den ausgewiesenen Umsatzsteuerbe-
trag. Als Rechnung gilt auch eine Gutschrift. Im Unterschied zur Rechnung, die der (angeb-
lich) leistende Unternehmer ausstellt, stellt die Gutschrift der (angebliche) Leistungsempfän-
ger aus. Erstellt der angebliche Leistungsempfänger mit Wissen des angeblich leistenden 
Unternehmers eine Gutschrift über eine nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, 
schuldet der Gutschriftempfänger die in der Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer. Dies hat 
das Finanzgericht München entschieden. Zwar haben sich mittlerweile die gesetzlichen Vor-
schriften geändert, die Entscheidung gilt aber auch für die derzeitige Rechtslage. 
Der in Anspruch genommene Gutschriftempfänger hat Revision beim Bundesfinanzhof ein-
gelegt, sodass dessen Entscheidung abzuwarten bleibt. Streitig ist die Frage, ob die Grund-
sätze, die für Scheinrechnungen gelten, auch für Scheingutschriften gelten. 
 
Kein voller Vorsteuerabzug aus Aufwendungen für einen Ferrari 
Finanzgericht Baden-Württemberg, 1-K-3386/15, Pressemitteilung vom 06.10.2016 
Laut FG Baden-Württemberg ist ein vollumfänglicher Vorsteuerabzug aus den Aufwendun-
gen für einen Ferrari ausgeschlossen, da diese Aufwendungen die Lebensführung des Steu-
erpflichtigen oder anderer Personen berühren und unangemessen sind. 
 

Erbschaft und Schenkungsteuer 
Gleicher Freibetrag für beschränkt und unbeschränkt Erbschaftsteuerpflichtige 
Eine deutsche Staatsangehörige lebte mit ihrer Tochter in Großbritannien. 2011 schenkte sie 
ihrer Tochter ein Grundstück in Düsseldorf. Im Schenkungsteuerbescheid berücksichtigte 
das Finanzamt lediglich einen Freibetrag von 2.000 EUR für die beschränkt erbschaftsteuer-
pflichtige Tochter. Das Finanzgericht Düsseldorf entschied aber, dass der Freibetrag für Kin-
der von 400.000 EUR abzuziehen ist, der auch für unbeschränkt Erbschaftsteuerpflichtige 
gilt, weil dies der Gerichtshof der Europäischen Union vorab so entschieden hatte. 
 


